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Anfrage zu St. Elisabeth 
Ihre Anfrage vom 20.12.2023 

Anlage 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

gerne beantworte ich Ihre Anfrage zu St. Elisabeth vom 20. Dezember 2023. 

1. Um welche Gemälde handelt es sich? 

Die beiden Gemälde - Tafelgemälde Kreuzabnahme (16. Jh.) und Mutter Gottes 
(18. Jh.) - sowie die Holzfigur Mutter Gottes mit Kind, die am 31.08.2023 von 
Herrn Restaurator Tenschert wieder in die Kirche St. Elisabeth verbracht und 
befestigt wurden, gehören zum Inventar der Kirche - s. Anlage. 

2. Wer hat die Anbringung veranlasst? 

Das Immobilienmanagement als Eigentümervertreter. 

3. Wer ist Eigentümer:in der Gemälde? 

Die Stadt Bamberg. Siehe oben: sie gehören zum Inventar der Kirche. 
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4. Welche Kosten entstehen der Stadt Bamberg durch den Erwerb bzw. durch die 
Leihgabe? 

Keine. 

5. Welchen Bezug haben die beiden Kunstwerke zur Kirche St. Elisabeth? 

s.o. 

6. Sind die Werke aus restauratorischer Sicht geeignet, in einem Kirchenraum zu 
hängen? 

Ja. Die Gemälde und diverse Holzfiguren wurden aus Sicherheitsgründen vor dem 
Einbau der Lüpertz-Farbglasfenster durch Herrn Restaurator Tenschert · 
abgenommen und bei ihm für den späteren Wiedereinbau eingelagert. Die 
wertvollen fünf Holzfiguren aus dem 15. und Anfang 16. Jh., die vor Einbau der 
Lüpertz-F enster im Chor verortet waren, wurden zwischenzeitlich vom Restaurator 
ins Historische Museum verbracht und sollen auch zeitnah zurück in die Kirche 
gebracht werden. 

7. Wer entscheidet bei der Stadt Bamberg über die Anbringung bzw. über das . 
Abhängen von Kunstobjekten in städtischen Gebäuden? 

Die jeweiligen Eigentümer:innen (Stadt, Stiftungen oder Museen der Stadt 
Bamberg}. 

8. Kann die Kommission "Kunst im öffentlichen Raum" (KiÖR) die Stadt Bamberg 
hier in Zukunft fachlich beraten? 

Die Kommission KiÖR ist zuständig für die Platzierung von Kunst im öffentlichen 
Raum und nicht in Gebäuden oder gar im Museum. 

Ich gehe davon aus, dass Ihre Anfrage hiermit geschäftsordnungsmäßig behandelt ist. 

Mit freundlichen Grüßen 

Oberbürgermeiste 




